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Anmeldungs- und Registergesetz (ARG)

Änderung vom 3. Dezember 2015

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:1)

I.

Der  Erlass  SGS  111 (Anmeldungs-  und  Registergesetz  (ARG)  vom
19. Juni 2008) (Stand 1. Juni 2014) wird wie folgt geändert:

§  2 Abs. 3, Abs. 3bis (neu)
3 Zusätzlich enthält es von jeder niedergelassenen Person die Daten zu folgen-
den Merkmalen:
a. (geändert) Eltern mit jeweils amtlichem Namen und Vornamen,
b. (geändert) familienrechtliche Beziehungen zu den Personen im gleichen

Haushalt,
c. (geändert) Datum der letzten Zivilstandsänderung,
d. (neu) Datum der  Trennung bei  getrennt lebenden Ehegatten oder  ge-

trennt lebenden Personen in eingetragener Partnerschaft.
3bis Zusätzlich  enthält  es  von  ausländischen  Staatsangehörigen,  die  in  den
Kanton zuziehen, Name und Adresse der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers
zum  Zeitpunkt  ihrer  Anmeldung.  Davon  ausgenommen  sind  ausländische
Staatsangehörige,
a. welche  die  ausländerrechtliche Niederlassungsbewilligung  (Ausweis  C)

besitzen oder
b. deren Ehepartnerin, Ehepartner, eingetragene Partnerin oder eingetrage-

ner Partner die schweizerische Staatsangehörigkeit oder die ausländer-
rechtliche Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) besitzen.

§  6 Abs. 1 (geändert)
1 Unterlässt eine Person die fristgerechte An-, Um- oder Abmeldung, nimmt die
Gemeindeverwaltung die entsprechende Änderung im Einwohnerregister von
Amtes wegen durch Verfügung vor.

1) Vom Landrat mit 4/5-Mehr beschlossen. Referendumsfrist unbenützt abgelaufen am $. Mit Verfügung der Landeskanzlei
vom $ für rechtskräftig erklärt.

http://bl.clex.ch/data/111/de
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§  9 Abs. 2 (geändert)
2 Im kantonalen Personenregister sind alle natürlichen Personen erfasst, die im
Kanton Niederlassung oder Aufenthalt haben oder über Grundeigentum verfü-
gen.

§  10 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben)
2 Es enthält von den natürlichen Personen, die im Kanton über Grundeigentum
verfügen, aber weder Niederlassung noch Aufenthalt haben, die aktuellen Da-
ten zu folgenden Merkmalen:
abis. (neu) den vom Grundbuch verwendeten Personenidentifikator;
3 Aufgehoben.

§  11 Abs. 3 (geändert)
3 Die Datenmeldungen erfolgen innert 1 Arbeitstag seit Kenntnis der Daten so-
wie gemäss den vom Regierungsrat festgelegten technischen Anforderungen.

§  14 Abs. 2
2 Als kantonale und kommunale Stellen gelten:
a. (geändert) die Direktionen und ihre Bereiche und Dienststellen,
d. (geändert) das Kantonsspital Baselland,
e. (geändert) die Psychiatrie Baselland,
f. (geändert) das Universitätskinderspital beider Basel,
fbis. Aufgehoben.
g. (geändert) die Leitung des Krebsregisters beider Basel,
h. (geändert) die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung,
hbis. Aufgehoben.
i. (geändert) die Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft,
ibis. Aufgehoben.
j. (geändert) die Basellandschaftliche Pensionskasse,
k. (neu) die Abonnementsverwaltung der BLT Baselland Transport AG,
l. (neu) die Verwaltungen der Einwohnergemeinden,
m. (neu) die Verwaltungen der gemeinsamen Behörden, der Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörden sowie der Zweckverbände der Einwohnerge-
meinden,

n. (neu) die Verwaltungen der Bürgergemeinden,
o. (neu) die Verwaltungen der Zweckverbände der Bürgergemeinden,
p. (neu) die Verwaltungen der Kirchgemeinden der Landeskirchen.
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§  15 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)
Bekanntgabe und Verwendung des kantonalen Personenidentifika-
tors (Überschrift geändert)
1 Der Regierungsrat legt in der Verordnung für jede abfrageberechtigte Stelle,
welche die Versichertennummer nicht verwenden darf und den vom Grundbuch
verwendeten Personenidentifikator nicht kennt, fest, ob ihr der kantonale Per-
sonenidentifikator bekanntgegeben wird.
2 Abfrageberechtigte Stellen, denen der Personenidentifikator bekanntgegeben
wird, dürfen diesen nur für die Abfrage im kantonalen Personenregister ver-
wenden.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Änderung.1)

 
Liestal, 3. Dezember 2015
Im Namen des Landrats
der Präsident: Meyer
der Landschreiber: Vetter

1) Vom Regierungsrat am $ auf den $ in Kraft gesetzt.


